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Die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen erhalten gemäß § 11 Absatz 3a des Gesetzes über den
Finanzausgleich (FAG) zwischen Bund und Ländern seit 2005
Bundesergänzungszuweisungen zum Ausgleich von Sonderlasten durch die
strukturelle Arbeitslosigkeit und der daraus entstehenden überproportionalen
Lasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für
Erwerbstätige (Hartz IV-SoBEZ). 2013 ist die Überprüfung für das Jahr 2012
mit Wirkung ab 2014 vorzunehmen. Die Hartz IV-SoBEZ betragen im Ergebnis
der Überprüfung 2013 mit den endgültigen Daten 2012 ab 2014 jährlich 777
Millionen Euro. Die Anteile von Bund und Ländern an der Umsatzsteuer in § 1
FAG und die an die Empfängerländer der SoBEZ zu zahlenden Beträge sollen
deshalb ab 2014 entsprechend angepasst werden

Der Bundesrat hat in seiner 909. Sitzung am 3. Mai 2013 beschlossen, den
Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 1 des Grundgesetzes beim Deutschen
Bundestag einzubringen.

Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz am 13. Juni 2013 in geänderter Fassung
verabschiedet. Darin wird durch die Einfügung von Artikel 2 die
Bundeshaushaltsordnung geändert, mit der für noch nicht abgeschlossene
Prüfungsverfahren und vom Parlament noch nicht beratene Berichte des
Bundesrechnungshofes eine spezialgesetzliche Informationszugangsregelung
getroffen worden ist.

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Bundesrat, dem Gesetz gemäß Artikel
106 Absatz 4 Satz 2 des Grundgesetzes zuzustimmen.
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